
Beteiligte

§ 7 I FamFG

Antragsverfahren

Antragsteller 
= Beteiligter

Ehe- und 
Familienstreit-

sachen

wer angehört wird, 
wird nicht 

automatisch 
zum Beteiligten



Beteiligte Mussbeteiligte

deren Rechte unmittel-
bar betroffen sind

wer von Gesetzes 
wegen zu beteiligen ist

§ 7 II FamFG



Beteiligte Mussbeteiligte - Beispiele

Verfahrens-
beistand

allgemein: Antrag-
steller

Antrags-
gegner

Verfahrens-
bevollmächtigte

Jugendamt



Beteiligte Kann-Beteiligte

§ 7 III 
FamFG

FamFG anderes Gesetz

von Amts wegen 
oder

auf Antrag weiterer Personen 

Beteiligter



Beteiligte Kann-Beteiligte

Benachrichtigung über 
die Einleitung des Verfahrens

Belehrung über das Antragsrecht 



Beteiligte - Beispiele

Zeugen Verwandte

Jugendamt

Kann-Beteiligte

SV

Pflegeeltern



Beteiligung nur auf AntragJA

im Rahmen ihrer 
Anhörung am 

Verfahren teilnehmen

aktive Rolle im 
Verfahren 

wahrnehmen

Beteiligte Beteiligte kraft Antrags

oder



Beteiligte Beteiligte kraft Antrags

Verfahren nach 
§§ 1666 und 1666a BGB 

JA muss beteiligt werden


